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Regeste

Vorsätzliche Tötung; Notwehr; willkürliche Beweiswürdigung | Straftaten

Erwägungen

E. 1.1
Der Beschwerdeführer bestreitet nicht, am 22. März 2015 A.________ (nachfolgend:
Opfer) mit einem Messerstich in dessen linke Brustkorbvorderseite getötet zu haben. Er
macht jedoch einen Notwehrexzess geltend und wendet sich gegen die vorinstanzliche
Beweiswürdigung. Die Vorinstanz habe den Sachverhalt willkürlich festgestellt sowie den
Grundsatz "in dubio pro reo" verletzt. Es sei unhaltbar, seinen Aussagen lediglich kleinen
Beweiswert zuzumessen, diejenigen von C.________ und F.________ aber scheinbar als
uneingeschränkt glaubhaft einzustufen. Letztere seien widersprüchlich, teils unglaubhaft
und übertrieben. Auch lasse sich der angeklagte Sachverhalt aus diesen nicht ableiten.
C.________ sei selber mit einem Kontrahenten am Boden liegend in eine Schlägerei
verwickelt gewesen. Er habe deshalb nicht sehen können, ob das Opfer den
Beschwerdeführer vorgängig gewürgt und dadurch eine Notwehrsituation ausgelöst habe.
Ebenso haltlos sei die vorinstanzliche Schlussfolgerung, gemäss welcher der geltend
gemachte zusätzliche Angriff durch C.________ oder durch eine Drittperson nicht
stattgefunden habe. Alsdann verhalte sich die Vorinstanz widersprüchlich, indem sie die
fehlenden medizinisch-objektiven Befunde am Hals des Beschwerdeführers als Indiz gegen
den Würgevorgang erachte, obwohl sie es für denkbar halte, dass seine Jacke geschlossen
gewesen sei. Mit der damit verbundenen Polsterung lasse sich erklären, weshalb bei der
rechtsmedizinischen Untersuchung keine Befunde hätten erhoben werden können. Auch der
Rückschluss, aufgrund fehlender DNA am Kragen der Jacke könne nicht auf ein intensives
Würgen geschlossen werden, sei angesichts der besonderen gesundheitlichen Umstände
unhaltbar. Die Vorinstanz blende seine schweren gesundheitlichen Einschränkungen aus. Er
habe krankheitsbedingt viel schneller Todesangst und damit eine Notwehrberechtigung
empfunden als eine Drittperson ohne Einschränkungen im Herzapparat. Es verwundere
deshalb auch nicht, dass an seinem Hals bei der medizinischen Untersuchung keine
Würgemerkmale oder andere Befunde festzustellen gewesen seien. Ebenso sei damit
erklärbar, weshalb er in der Lage gewesen sei, in der Jackentasche nach einem
Abwehrinstrument zu suchen. Unhaltbar sei sodann die vorinstanzliche Erwägung, ein
gesunder Mensch könne in Todesangst grosse Kräfte aktivieren, nicht aber ein kranker. Die
Notwehrsituation sei zum Zeitpunkt des Messerstichs nicht beendet gewesen. Es sei
durchaus denkbar, dass das Opfer den begonnenen Angriff auch nach der Abwehr der
Messerhand fortgesetzt habe. Ob das nun unsinnig sei, weil sich dieses mit zweihändigem
Würgen schutzlos einem nächsten Messerangriff ausgesetzt habe, sei nicht relevant.

E. 1.2



Die Vorinstanz kommt zum Schluss, der Beschwerdeführer habe nicht in Notwehr
gehandelt (angefochtenes Urteil, E. 4.4 S. 38). Es sei nicht erstellt, dass er vom Opfer
gewürgt worden sei. Selbst wenn man auf die Darstellung des Beschwerdeführers abstellen
würde, bestünden keine Zweifel an einer Beendigung der behaupteten Notwehrsituation
spätestens in dem Zeitpunkt, als das Opfer die Hand mit dem Messer abgewehrt habe.
Unstreitig habe der Beschwerdeführer erst danach zugestochen (angefochtenes Urteil, E.
2.3.14 S. 33). Dafür, dass das Opfer den Beschwerdeführer gewürgt habe, spreche einzig
dessen eigene Aussage. Deren Beweiswert sei allerdings nicht besonders hoch
(angefochtenes Urteil, E. 2.3.13 S. 26). Weder C.________ noch F.________ hätten
beobachtet, dass das Opfer den Beschwerdeführer gepackt oder gewürgt habe. Gemäss
diesen soll das Opfer gar versucht haben, den Beschwerdeführer zu beruhigen
(angefochtenes Urteil, E. 2.3.13 S. 27). Die Vorinstanz erwägt weiter, der
Beschwerdeführer mache geltend, vom Opfer so stark gewürgt worden zu sein, dass er
keine Luft mehr bekommen habe und in Panik geraten sei. Ihm sei schwarz vor Augen
geworden und er habe beinahe das Bewusstsein verloren. Einen Tag nach der Tat habe er
über Schmerzen im Hals geklagt. Objektive Befunde - wie Verletzungen der Halshaut,
Druckspuren, Durchblutungsstörungen etc. - hätten nach dem Gutachten des Instituts für
Rechtsmedizin indessen keine vorgelegen. Wenn ein Mensch jedoch derart gewürgt werde,
dass die Sauerstoffzufuhr zum Gehirn unterbrochen werde und er einen Tag später noch
über Schmerzen klage, lägen im Normalfall entsprechende Hinweise vor. Nebst fehlender
medizinischer Befunde weckten weitere Momente Zweifel an der Darstellung des
Beschwerdeführers. So sei er gemäss eigenen Angaben während des Würgevorgangs in der
Lage gewesen, in seine Jackentasche zu greifen, nach dem Handy zu suchen sowie das
Messer hervorzuholen. Der Bericht des Institutes für Rechtsmedizin bestätige, wer beinahe
das Bewusstsein verliere, dürfe kaum in der Lage sein, ein Messer aus der Jackentasche zu
ziehen und dieses mit grosser Wucht in den Körper einer anderen Person zu rammen. Auch
dass der herzkranke Beschwerdeführer, der laut eigenen Angaben nicht einmal einen
Kugelschreiber längere Zeit halten könne, in Todesangst grosse Kräfte aktivieren könne,
erscheine wenig glaubhaft (angefochtenes Urteil, E. 2.3.13 S. 28 f.). Zugunsten des
Beschwerdeführers sei von dessen Darstellung auszugehen, wonach die Jacke während des
Aufeinandertreffens mit dem Opfer geschlossen gewesen sei (angefochtenes Urteil, E.
2.3.13 S. 27). Aufgrund des Zusatzgutachtens des Instituts für Rechtsmedizin vom 24. Juli
2017 könne aber zumindest ausgeschlossen werden, dass er über dem am Hals
geschlossenen Kragen mit hohem Druck über längere Zeit gewürgt worden sei, da bei
einem längeren, intensiven Kontakt genügend DNA für die Erstellung eines DNA-Profils
hätte übertragen werden müssen (angefochtenes Urteil, E. 2.3.13 S. 29 f.).

E. 1.3
Gemäss Art. 97 Abs. 1 BGG kann die Feststellung des Sachverhalts durch die Vorinstanz
nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Verletzung von
schweizerischem Recht im Sinne von Art. 95 BGG beruht und wenn die Behebung des
Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann. Offensichtlich unrichtig
ist die Sachverhaltsfeststellung, wenn sie willkürlich im Sinne von Art. 9 BV ist ( BGE 143
IV 241 E. 2.3.1 ; 143 I 310 E. 2.2; je mit Hinweis). Willkür liegt nach ständiger
Rechtsprechung nur vor, wenn die vorinstanzliche Beweiswürdigung schlechterdings
unhaltbar ist, d.h. wenn die Behörde in ihrem Entscheid von Tatsachen ausgeht, die mit der
tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch stehen oder auf einem offenkundigen Fehler
beruhen. Dass eine andere Lösung ebenfalls möglich erscheint, genügt nicht ( BGE 143 IV



241 E. 2.3.1 mit Hinweisen). Dem in Art. 10 Abs. 1 StPO , Art. 32 Abs. 1 BV und Art. 6
Ziff. 2 EMRK verankerten Grundsatz "in dubio pro reo" kommt in der vom
Beschwerdeführer angerufenen Funktion als Beweiswürdigungsregel im Verfahren vor
Bundesgericht keine über das Willkürverbot von Art. 9 BV hinausgehende Bedeutung zu
(Urteil 6B_804/2017 vom 23. Mai 2018 E. 2.2.3.3, zur Publikation vorgesehen; BGE 138 V
74 E. 7 S. 82 mit Hinweisen).

E. 1.4
Was der Beschwerdeführer geltend macht, ist nicht geeignet, die vorinstanzliche
Sachverhaltsfeststellung als willkürlich erscheinen zu lassen. Er wiederholt weitestgehend
lediglich seine im Berufungsverfahren verworfene Sichtweise der Dinge. Die Vorinstanz
begründet ihre Schlussfolgerung, wonach der Beschwerdeführer das Opfer nicht in Notwehr
tötete, ausführlich und überzeugend (vgl. E. 1.2 hiervor) und das Bundesgericht ist keine
Appellationsinstanz, die eine freie Würdigung in tatsächlicher Hinsicht vornimmt. Schon
die erste Instanz erwog überzeugend, es sei nicht nachvollziehbar, dass das Opfer den
Beschwerdeführer bis zur Atemnot und beinahem Bewusstseinsverlust gewürgt haben soll,
ohne am Hals Würgemerkmale oder am Jackenkragen DNA-Spuren zu hinterlassen
(erstinstanzliches Urteil, E. 2.3.9 S. 22). Anlässlich der Untersuchung des
Beschwerdeführers am 22. März 2015 durch das Institut für Rechtsmedizin liessen sich
weder Verletzungen an der Halshaut noch objektive Befunde (wie z.B. Stauungsblutungen
im Gesichtsbereich) finden, die eine Durchblutungsstörung des Gehirns infolge einer
Kompression der Blutgefässe am Hals belegen könnten. Das geschilderte Schwarzwerden
vor Augen könne als vorübergehende Durchblutungsstörung des Gehirns interpretiert
werden (kant. Akten, act. B 3/13.5, S. 3). Sodann war das DNA-Profil des Opfers laut
Gutachten des Instituts für Rechtsmedizin St. Gallen vom 22. Juli 2015 weder an der
rechten Halspartie des Beschwerdeführers noch im Kragenbereich seiner Jacke nachweisbar
(vgl. kant. Akten, act. B 3/13.2, S. 5 und 8 ff.). DNA-Spuren des Opfers fanden sich
lediglich auf dem rechten Ärmel der Jacke des Beschwerdeführers (vgl. kant. Akten, act. B
3/13.2, S. 7 und 10). Aus dem Zusatzgutachten des Instituts für Rechtsmedizin St. Gallen
vom 24. Juli 2017 ergibt sich, dass bei einer nur kurzzeitigen Berührung nicht zwingend mit
der Übertragung von genügend DNA zu rechnen sei, damit ein DNA-Profil erstellt werden
könne. Bei einem längeren intensiven Kontakt sei jedoch eine genügende Übertragung von
DNA für eine solche Erstellung zu erwarten (vgl. kant. Akten, act. B 12, S. 2). Die denkbare
Möglichkeit, dass der herzkranke Beschwerdeführer trotz sowohl fehlender
Würgemerkmale an dessen Hals als auch fehlender DNA-Spuren des Opfers am
Jackenkragen und der rechten Halspartie in einer Notwehr begründenden Art und Weise
gewürgt worden sein könnte, lässt die gegenteilige Feststellung der Vorinstanz nicht als
unhaltbar erscheinen. Für die Belegung von Willkür erforderliche, klare und unauflösliche
Widersprüche, aufgrund welcher sich eine andere als die vorinstanzliche Schlussfolgerung
eines ausgebliebenen Würgeangriffs durch das Opfer geradezu aufdrängt, sind nicht
ersichtlich. Entgegen der entsprechenden Kritik des Beschwerdeführers blendet die
Vorinstanz seine von ihm geltend gemachten Gesundheitsprobleme nicht aus (vgl. etwa
angefochtenes Urteil, E. 2.3.1 S. 15, E. 2.3.13 S. 25 und 29). Unabhängig davon, dass die
Vorinstanz den Beweiswert seiner Aussagen nicht als klein erachtet (vgl. angefochtenes
Urteil, E. 2.3.13 S. 26), erscheint nicht entscheidwesentlich, welchen Beweiswert sie
demgegenüber den Aussagen von C.________ und F.________ zumisst. Sie schliesst die
Notwehrsituation bereits gestützt auf die fehlenden Würgemerkmale am Hals des
Beschwerdeführers und auf das fehlende DNA-Profil des Opfers am Kragen der Jacke des



Beschwerdeführers willkürfrei aus. Nicht stichhaltig ist weiter sein Einwand der
Haltlosigkeit betreffend die vorinstanzliche Feststellung, laut welcher ein Angriff von
C.________ nie stattgefunden habe. Der Beschwerdeführer führt selber wiederholt aus, die
von ihm behauptete Notwehr sei als Reaktion auf den angeblichen Würgeangriff durch das
Opfer und nicht aufgrund von C.________ oder allenfalls einer Drittperson erfolgt. Darüber
hinaus hält die Vorinstanz diesbezüglich zutreffend fest, dass ein vermeintlicher Angriff
durch C.________ den Beschwerdeführer nicht zur Notwehrhandlung gegenüber dem
Opfer berechtigt hätte (vgl. angefochtenes Urteil, E. 4.1 S. 37). Mangels offensichtlicher
Notwehrsituation braucht die Frage der Beendigung einer solchen im Moment, als das
Opfer die Hand des Beschwerdeführers mit dem Messer abwehrte, nicht beurteilt zu
werden. Letzterer bezeichnet einen erneuten Angriff im Übrigen ohnehin selber als
lediglich denkbare Variante. Auf einen solchen bloss für möglich gehaltenen Einwand tritt
das Bundesgericht grundsätzlich nicht ein. Der Beschwerdeführer vermag auch damit
jedenfalls keine Willkür in der vorinstanzlichen Sachverhaltsfeststellung darzulegen.

E. 2
Der Beschwerdeführer rügt zudem eine Verletzung von Art. 15 StGB und Art. 16 Abs. 1
StGB . Die Vorinstanz habe das Vorliegen einer Notwehrsituation und eines
Notwehrexzesses zu Unrecht verneint. Ausgehend von den willkürfreien
Sachverhaltsfeststellungen der Vorinstanz ist jedoch weder eine falsche Anwendung von
Art. 15 StGB noch von Art. 16 Abs. 1 StGB ersichtlich. Die Vorinstanz hat unter Hinweis
auf das fehlende Vorliegen einer Bedrohung oder eines Angriffs ohne Verletzung von
Bundesrecht festgehalten, dass der Beschwerdeführer nicht in Notwehr handelte
(angefochtenes Urteil, E. 4.1 S. 36 f.). Bei diesem Ausgang ist auf die bloss für den Fall
einer Gutheissung der Beschwerde erhobene Rüge zur Strafzumessung, wonach die nach
Art. 111 StGB für eine vorsätzliche Tötung vorgesehene Freiheitsstrafe nicht unter fünf
Jahren deutlich zu unterschreiten sei, nicht einzugehen. Gleiches gilt für die Rügen des
Beschwerdeführers bezüglich der Zivilforderungen der Beschwerdegegner 2 - 4.

E. 3
Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Die Gerichtskosten
sind ausgangsgemäss dem Beschwerdeführer aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ). Den
Beschwerdegegnern 2 - 4 ist keine Entschädigung zuzusprechen, da sie im
bundesgerichtlichen Verfahren nicht zur Einreichung einer Vernehmlassungeingeladen
wurden.
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